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Fragebogen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft für zivilge-
sellschaftliche Organisationen ohne Gemeinnützigkeitsstatus  
 
Die Initiative Transparente Zivilgesellschaft steht allen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
offen, unabhängig davon, ob sie vom Finanzamt als steuerbegünstigt anerkannt sind. Die 
Vergabe des Logos erfolgt absolut gleichrangig, lediglich der Prüfprozess weicht in Punkt 3 
„Angaben zur Steuerbegünstigung“ ab. Der nachfolgende Fragebogen wurde vom ITZ-Träger-
kreis für Organisationen, die nicht steuerbegünstigt sind, entwickelt und ist unter Punkt 3 der 
zehn Transparenzinformationen zu veröffentlichen. Weiter Informationen:  
www.transparente-zivilgesellschaft.de  
 
 
Name der Organisation und Datum der letzten Aktualisierung 
 
 
 
 

1. Welche Kurzbeschreibung gibt die im allgemeinen Verständnis als gemeinnützig aner-

kannte Tätigkeit der Organisation wieder?  

Hinweis: Hier können ausdrücklich nicht nur Zwecke benannt werden, die in der Abgabenord-

nung als gemeinnützig definiert werden.  

 

Setzt sich die Organisation laut Satzung/Gesellschaftsvertrag beispielsweise für die Förderung 

von einem/mehreren der folgenden Punkte ein? 

 

 der Menschenrechte und Grundrechte, 

 des Friedens, 

 des Klimaschutzes, 

 der sozialen Gerechtigkeit, 

 der informationellen Selbstbestimmung und 

 der Geschlechter-Gleichstellung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparente-zivilgesellschaft.de/
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2. Treffen die nachfolgenden Kriterien auf die Organisation zu und sind sie in der Satzung/ 

dem Gesellschaftsvertrag festgeschrieben? 

 

 Freiwilligkeit (in Zustandekommen und ggf. Mitgliedschaft) 

 Verbot der Ausschüttung von Überschüssen an Mitglieder oder Eigentümer 

 keine Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben 

 Gewinnerzielung nicht das primäre Ziel 

 Autonome Entscheidungsstrukturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Unterstützt die Organisation die Menschen- und Bürgerrechte, wie sie beispielsweise in 

der UN-Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der EU oder auch in 

der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben sind? 
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4. Gibt es einen Ablehnungsbescheid des Finanzamtes (Veröffentlichungspflicht)? Hat das 

Finanzamt der Organisation die Steuerbegünstigung nicht gewährt oder entzogen? 

Wenn ja, mit welcher Begründung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hat die Organisation einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bzw. wird 

ein wesentlicher Anteil an den Einkünften mit wirtschaftlichen Tätigkeiten oder über 

Großspender finanziert?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Welche Empfänger/Vertragspartner erhalten mehr als 10% der Ausgaben? 


	Text3: Campact e.V., 5. Juni 2020
	Text4: Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der mehr als 2 Millionen Menschen für progressive Politik streiten. Progressiv ist für Campact eine Politik, die
- unsere Umwelt schützt und Frieden schafft,
- demokratische Teilhabe stärkt und gleiche Bildungschancen gewährleistet,
- Bürgerrechte verteidigt und geflüchtete Menschen willkommen heißt,
- für soziale Gerechtigkeit sorgt und für eine solidarische Steuerpolitik eintritt,
- Diskriminierung abbaut und Gleichberechtigung herstellt.

	Text5: Alle hier genannten Kriterien treffen, auch soweit sie nicht in der Satzung explizit erwähnt werden, vollumfänglich zu.
	Text7: Campact e.V. wurde der steuerliche Status als gemeinnützige Organisation im Oktober 2019 aberkannt. Campact hatte sich in seiner Satzung auf die Förderung politischer Bildung und des demokratischen Staatswesens berufen. Diese beiden recht allgemeinen Zwecke sind vom Bundesfinanzhof massiv eingeschränkt worden. Für die breite Themenpalette, die Campact bearbeitet, fehlen außerdem zum Teil eigene, spezifische Zwecke in der Abgabenordnung. 

Die Begründung im Steuerbescheid lautet:
“Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsgesetz konnte nicht gewährt werden, da der Verein im Überprüfungszeitraum überwiegend einer allgemeinpolitischen Betätigung nachgegangen ist. Es fehlt somit an einer ausschließlichen Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke (§ 56 Abgabenordnung).”

	Text8: Nein.
	Text9: In den Jahren 2017 und 2019 war das about:source GmbH, Leipzig, die für Campact Software entwickelt und pflegt und die Sicherheit unserer Server gewährleistet.
	Gruppieren1: Auswahl1


